
Erklärung des Plans und der Bedlngmfse,
nach welchem vermög allerhöchster Rcsoluzion vom n - Nov. 1796 . die k. k. Zahlen - Lotterie,

ihren bisherigen guten Grundsätzen zu Folge , anmit bestätigetwird , auch fernershin
gespielt werden soll.

§. 1.

erden an dem ausgeschriebenen Ziehungstag , an dem bestimmten Ort , und in
Gegenwart zweyer hierzu verordneten Kommissarien die 90 Zahlen von r bis 90

in numerischer Ordnung öffentlich abgelesen , und unter jedermanns Augen ln das hierzu vor¬
bereitete Gefäß eingeleget , auch wohl durcheinander vermischet , sonach durch einen Knaben
fünf Numern eine nach der andern heraus gehoben , öffentlich ausgerufen , und Tages dar¬
auf durch den Druck allgemein bekannt gemacht. Und diese fünf gehobenen Zahlen bestim¬
men die Gewinnste nach Maaß der gewählten Spielart , und darauf gemachten, auch von der
Lottokammer angenommenen Einlage.

§ . 2.

Auf viererley Art kann in diese Lotterie geseyet werden , nämlich auf unbestimmten
Ruf: auf bestimmten Ruf : auf Amben : und endlich auf Ternen.

§. 3 .

Jedermann , der an diesem Spiel Antheil nehmen will , hat die Freyheit eine , oder
nach Belieben auch alle vier oberwähnte , undhiernächstweiterserklärte Spielarten zu wählen,
und diese seine getroffene Wahl des angehen wollenden Wettkontraktcs der Lottokaminerzur
Begnchmigung vorzutragen. Nach dem Recht aller Kontrakten gebühret der Lottokammer
ebenfalls die Freyheit, den vom Spieler dargebothenen Wettkontrakt entweder ganz, oder nur
zum Theil gutzuheißen , oder ganz zu verwerfen. Ueber jeden ganz - oder nur zum Theil
angenommenen Satz ist die Lottokammer verbunden , den» Spieler ein Originalloos auszu¬
fertigen , damit dieser seines Wettkontmktes, soweit solcher angenommen worden ist , gesichert
seyn möge. - - - -

. § - 4 -

Wer eine Zahl wählet , und eine beliebige Münz (jedoch niemalen unter z kr . , wel¬
ches bey allen vier Spielarten zu verstehen ist) mit der Wette darauf setzet , daß diese seine

gewähl-



gewählte Numer unter bey fünf gehobenenZahlen begriffen seyn werde , hat , wenn dieses so
geschiehet , den unbestimmten Ruf gewonnen , und dafür seinen Einsatz vierzehnmalzu beziehen.

§. Z-

Wer seine gewählte Numer bestimmet, auf welchen Ruf dieselbe unter den fünf
gehobenen seyn werde , und daß dieses eben so eintrift, hat den bestimmten Ruf errathen,und sieben und sechzigmal seinen Einsatz zu empfangen . Wenn aber diese gewählte Numer,
zwar unter den fünf gehobenen wirklich befindlich wäre , aber nicht auf den vom Spieler in-
voraus bestimmten Ruf eingeschlagen hätte ; so ist anmit nichts gewonnen worden.

§. 6.

Wer zwey Numern wählet , und auf Ambo spielet , und sie finden sich dann beydeunter den fünf gehobenen Zahlen , hat den Ambo errathen , und erhalt seinen Einsatz zwey«hurdertvierzigmal : Wenn aber nur eine , nicht aber beyde unter den fünf gehobenen sich
befinden ; so kann auf keinen Gewinn Anspruch gemachet werden.

/

§. 7.
Wer drey Numern wählet , und auf Terno spielet , und daß diese alle drey unter

den fünf gehobenen sich befinden , hat den Terno , folglichcn seinen Einsatz viertauscndacht-hundertmal gewonnen ; Sollte aber nur eine , oder zwey Numern errathen werden ; so kann
kein Terno bestehen , folglich auch kein Gewinn gefordert werden.

§. 8.

Auf unbestimmten Ruf kann man mehrere Numern auf ein Loos spielen ; doch mußjede Numer mit gleichem Einsatz belegt werden.

Auch können mehrere Numern auf bestimmten Ruf , anfcin Loos gespickt werden;
jedoch muß jede Numer mit gleichem Einsatzbeleget , und auf gleichen Rufbestimmet seyn-

§. io.

Wer mehrere Numern auf ein Loos zu Ambo spielet , hat den verhältnißmäßigenBetrag zu denen in der spielen wollenden Anzahl Numern , nach Ausweis der hier am Ende
beygefügten krogreillonL- Isbelle , enthaltenen Amben zu erlegen.

§. II . " V,

Ein gleiches ist bey denen Terno - Looscn zu beobachten, wenn mehrere als drey Zah¬len mitsammen auf ein Loos gespielet werden wollen.

§. 12 .

Zu mehrerer Bequemlichkeit können auch so viel Zahlen , als man will , aufein LooS
zu Ambo und Terno zugleich gespielet werden , wenn der verhaltnißmäßigeBetrag , nach der
bestehenden publizirten Tariffe , baar eingeleget wird.



8 iz.

Nach all vorbesagtem stehet Jedermann frey , seine Zahlen und die Art , wie er solche
spielen will , zu wählen , und mit dem haaren Geldbetrag postfrey , an die nächste Lottokam-
merz » verhuben , somit den Wettkontrakt zuproponiren , und die Akzeptazion, ohne wel¬
cher kein Wettkontrakt cxistiren kann , selbst zu bewirken.

§ . » 4 - -

Wer denen Postspecsen ausweichen , und seine Einsätze einem aufgestellten Lottoein-
nehmcr anvertrauen will , hat demselben seine Numern , und gewählte Spielart klar und deut'
lich anzusagen , auch Bedacht zu nehmen , daß solches richtig eingetragen werde, mithin nach
kcschehener Registrirung sich alles rucksagen zulassen , weilen nach .der Ziehung die Ausflucht,
man habe diese und nicht jene Zahl gespielet , nicht weiters angehöret werden soll.

§ . 15 -

Kein Satz darf auf Borg eingeschrieben werden : über den baar erlegten Betrag '
aber hat der Einnehmer einen Jnterimsschein mit Bemerkung des Zichungstages , und des
Folii , unter welchen der Satz eingetragen stehet , auszuhändigen , sonach aber bey vollen-
dctcr Kollekte alles gesammelte Spiel an die behörige Lottokammer dergestalt zu versenden,
daß solches 24 Stunden vor der Ziehung, zur nöthigen Annahme und Abschlieffung des Wett » -
kontraktes nach §. 3 . hicroben , einlangen möge.

I

§ . 16.

Wenn durch einen unvorgesehcnen Zufall , wie er sich immer ereignen und Namen
haben mag , das Spiel nicht vor der Ziehung beym Amte eintrift ; so kann der Wettkontrakt
zwischen der Kammer und Spieler nicht abgeschlossen werden ; daher ist auf diesen Fall der
Einnehmer schuldig , den Einsatz zurück zu zahlen , der Spieler aber , diesen ohne Einwendung
zurück zu nehmen , verbunden.

§ - l7-

Bey richtiger Ankunft des Spiels hingegen ist die Lottokammer gebunden , über
jeden ganz , oder nurzum Theil angenommenen Satz ein Originalloos nach den Foliis der
Sätze auszustellen . Nur durch dieses ausgestellte Originalloos erreicht der Wettkontrakt'
zwischen der Kammer und dem Spieler seine Gültigkeit , uud nur nach diesen Originalloosen
kann der ausgefallene Gewinn bezahlet werden.

§ . i8.

Wenn unter den eingelangten Sätzen ein oder anderer wegen schon überhäuften Ein¬
lagen gesperret ist , und dieserwegen nicht mehr angenommen werden kann , so hat dieLotto-
kammer znr Sicherheit des Spielers , und damit der Einnehmer auch damals keinerunglei-
chen Manipulazion beschuldiget werden könne , ein Sperrloos darüber auszustellen , mit wel¬
chem dem Spieler fein Satzgeld zurück gestcllet werden muß.

^ " §. i !-.

Weil aber zur Erreichung eines Gewinnstes nicht hinlänglich ist , bey einem oder
andern Einnehmer eingelegt zu haben , sondern hierzu das Originalloos , welches über das

von



voll der Lottokammer angenommene Spiel aksgestellet wird , unumgänglich nöthig ist , Mas¬
sen nur hieraus geschlossen werden kann , daß der angrtragene Wettkontrakt von der Lotto¬
kammer angenommen worden sey , und die Wette sohin ohne das Originalloos weder zu ei¬
nem Kontrakte erwachset , noch sonstvon einer Wirkung oder Gültigkeit seyn mag; so ist je¬
der Spieler , der sich vor Schaden hüten will , verbunden , nach einer verhältnißmäßigen
Zeit seinen Jnterimsschein gegen die Originalloose zu verwechseln , damit er hieraus er¬
sehen möge , ob fein Spiel ganz angenommen , oder vermindert , oder wohl gar gesperret
worden sey , und sohin für die verminderte , oder ganz gesperrte Einsätze die verhältnißmäßi-
ge Einlage selbsten zurückfordern möge ; sollte aber der Einnehmer wider all besseres Vermu-
chcn die Ansfolgung der Originalloose,

'
oder die verhaltnißmaßige Rückzahlung der von

der Kammer nicht angenommenen Einlagen verweigern , so wäre eine solche verdächtige
Handlung alsoglcich bey der Lottokammer anzuzeigen.

§. 20.

Die Gewinnst«: müssen 24 Stunden nach der Ziehung bey der Lotterie - Hauptkasse
an die Uiberbringer der Originalloose ohne Abzug bezahlet werden ; jedoch wird ausdrück¬
lich und ohne alle Beschränkung zur festen Bcdingniß gemachct, daß ohne Beybringung des
von der Lottokammcr ausgestellten Originallooses kein Gewinn ausbczahlet, gefordert , oder
angefprochen werden könne ; weder hat man in Hinsicht auf die Gewinnstauszahlungweiter
hinein zu gehen , warumen das Originalloos nicht vorgebracht , oder das Bedingntß nicht
erfüllt werden könne.

§. 21.

Für die Gewinnste ( auf welche weder gerichtliches, noch sonstiges Verboth statt
hat ) hastet die Lottokammer auf drey Monate vom Tag der Ziehung gerechnet : NachVer-
fliessung dicsts Termins aber bleiben auch die Originaltreffloosc für ungültig und kraftlos
erkläret.

§ . 22.

Schlüßlichen , und im Fall in denen Originalloosen , in denen Numern oder Pro-
meß, oder auch sonsten ein Verstoß sich äusscrte , wird man sich deswegen an die im Lotto¬
archivlud fide publicaaufbewahrten Originallisten derKollektanten halten , und nach diesen
( die lediglich den vom Spieler vorgetragenen , und von der Lottokammer begnehmigten
Spielkontrakt ausmachen) keineswegs aber nach den fehlerhaften gedruckten Zetteln die
Bezahlung leisten , welches sowohl in Ansehung det Lottokammer , als des Inhabers eines
dergleichen Looses zu gelten hat.

Progreffions-Tabeile.

Nebige Anzahl Numern . . l 2 3 4 5 6 7 8
11

9 io
1

n r ..
12 13 14 15

Machen Amben . . . . 1 3 6 10 15 21 28 0° ,45 55 66 78 9i 105

Und Terni . . . . . .
—— - - __ - - .._ -

j

~-

r — 1 4 f.0 20 35 56 84 120 165 * 220 236 364 455

Pr . k. k. Lottogefallen - Direkzion.
Wien den 1 . December 1796.
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